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Gesetz für mehr Steuerung und Akzeptanz beim 
Windenergieausbau 

 

 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 211. Sitzung am 31. Januar 2025  

aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichtes des Ausschusses für 

Klimaschutz und Energie – Drucksache 20/14777 – den von der Fraktion der 

CDU/CSU eingebrachten 

 

Entwurf eines Gesetzes für mehr Steuerung und Akzeptanz beim Windenergie-

ausbau und zur Beschleunigung des Wohnungsbaus 

– Drucksache 20/14234 – 

 

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen. 

 

                                              
Fristablauf: 21.02.25 

Initiativgesetz des Bundestages 



 
 

 

 

1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt gefasst: 

„Gesetz für mehr Steuerung und Akzeptanz beim Windenergieausbau“. 

2. In der Eingangsformel werden die Wörter „mit Zustimmung des Bundesrates“ gestrichen.  

3. Artikel 1 wird wie folgt gefasst: 

Artikel 1‚  

Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Nach § 9 Absatz 1a Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225, Nr. 340) geändert worden ist, 
wird folgender Satz eingefügt: 

„Das berechtigte Interesse für einen Antrag auf Vorbescheid über die bauplanungsrechtliche 
Zulässigkeit nach § 35 des Baugesetzbuchs besteht nicht, wenn der Vorhabenstandort 
außerhalb von ausgewiesenen Windenergiegebieten oder in Aufstellung befindlichen 
Windenergiegebieten im Sinne des § 2 Nummer 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 151) geändert worden ist, liegt, es sei denn, es handelt sich um ein 
Vorhaben im Sinne des § 16b Absatz 1 und 2 dieses Gesetzes.“ ‘ 

4. Artikel 2 wird gestrichen. 

5. Artikel 3 wird Artikel 2 und wird wie folgt gefasst: 

Artikel 2„  

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.“ 
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